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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.1956

Norm

ABGB §478

ABGB §481

Rechtssatz

Die bloß obligatorische Vereinbarung der Einräumung eines zeitlich beschränkten Rechtes gegen Entgelt vermag einen

Titel zur Begründung des dinglichen Rechtes der Dienstbarkeit nicht herzustellen.

Entscheidungstexte

3 Ob 584/55

Entscheidungstext OGH 04.01.1956 3 Ob 584/55

3 Ob 568/89

Entscheidungstext OGH 23.05.1990 3 Ob 568/89

nur: Die bloß obligatorische Vereinbarung der Einräumung eines zeitlich beschränkten Rechtes vermag einen Titel

zur Begründung des dinglichen Rechtes der Dienstbarkeit nicht herzustellen. (T1) Beisatz: Im Zweifel entscheidet

der typische Vertragsinhalt. (T2)
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